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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesenen schriftlichen Fragen übersende ich 

Ihnen die beigefügte Antwort. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

 

Mahmut Özdemir 



  
 

 

  

  

 

Schriftliche Fragen des Abgeordneten Dr. André Hahn 
vom 30. Januar 2023 
(Monat Januar 2023, Arbeits-Nrn. 1/494, 495, 496)  
 
 
 
Fragen 
1. Warum haben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bun-

desministerium der Finanzen, das Bundesministerium der Justiz, das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung sowie die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien die "Gipfelerklärung zum Bewegungsgipfel des Bundes, 
der Länder, der Kommunen und des organisierten Sports - Bewegung und Sport 
für Alle" auf dem sogenannten Bewegungsgipfel am 13. Dezember 2022 nicht 
unterzeichnet, und in welcher Weise werden diese Bundesbehörden in die Um-
setzung der in der Erklärung formulierten Ziele, insbesondere in die Erarbeitung 
des "Entwicklungsplans Sport", einbezogen (bitte jeweils einzeln für die jeweilige 
Bundesbehörde nennen)? 

 
2. Was haben das Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie das Bun-

desministerium für Gesundheit seit dem 13. Dezember 2022 zum Umsetzung 
der in der Erklärung zum „Bewegungsgipfel“ formulierten Ziele konkret unter-
nommen, und was steht diesbezüglich an Aktivitäten und Terminen in den Mona-
ten Februar und März 2023 auf ihrer Agenda? 

 
3. Wie hoch waren die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung des „Bewe-

gungsgipfels“ am 13. Dezember 2022, und wer trägt die Kosten (bitte die jeweili-
gen Bundesbehörden sowie die weiteren an den Kosten beteiligten Institutionen 
und deren jeweiligen Anteil nennen)? 

 
Antworten 
 
Zu 1. 
Die Gipfelerklärung wurde von all jenen Mitwirkenden am Bewegungsgipfel unter-
zeichnet, die sich fachlich in den Prozess einbringen.  
 
Als Folgeprozesse des Bewegungsgipfels wird durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) der „Runde Tisch Bewegung und Gesundheit“ und durch das Bun-
desministerium des Innern und für Heimat (BMI) der „Entwicklungsplan Sport“ erar-
beitet.  
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Zur Erarbeitung des „Entwicklungsplans Sport“ werden fünf Arbeitsgruppen themen-
spezifisch besetzt. In jeder der Arbeitsgruppe sollen Bund, Länder, Kommunen und 
organisierter Sport vertreten sein. Eine anlassbezogene Einbindung der genannten 
Ressorts und Stellen wird geprüft und auch neben einer möglichen Stammbesetzung 
jederzeit möglich sein. 
 
Zu 2. 
Für die Umsetzung der beim Bewegungsgipfel formulierten Ziele erarbeitet das BMI 
aktuell den Prozess für den „Entwicklungsplan Sport“ und stimmt diesen mit den 
Partnern ab. Derzeit werden die Besetzungen der Arbeitsgruppen, welche sich mit 
unterschiedlichen Themen beschäftigen werden, abgestimmt. Erste Ergebnisse des 
Prozesses sollen bis Ende 2023 vorliegen. 
 
Das BMG führt einen „Runden Tisch Bewegung und Gesundheit“ durch, der auf die 
gesundheitsförderlichen Aspekte von Bewegung und Sport fokussiert. Am 16. Januar 
2023 hat eine Sitzung stattgefunden, die nächste Sitzung ist für den 27. Februar 
2023 geplant.  
 
Zu 3. 
Die Kosten für Vorbereitung und Durchführung des Bewegungsgipfels trägt das BMI. 
Sie belaufen sich auf 47.524,63 Euro. 
 




